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Stellungnahme 
hier: Vorentwurf FNP 2040 der Stadt Beelitz 
 
 
 
Sehr geehrte Damen und Herren, 
 
der Wasser- und Bodenverband Nuthe–Nieplitz hat die Unterlagen zum Beteiligungsverfahren 
dankend erhalten. 
 

Der Verband ist ein Wasser- und Bodenverband im Sinne des Gesetzes über Wasser- und 

Bodenverbände (Wasserverbandsgesetz - WVG) sowie ein Gewässerunterhaltungsverband im Sinne 

des Brandenburgischen Wassergesetzes (BbgWG) und des Gesetzes über die Bildung von 

Gewässerunterhaltungsverbänden (GUVG), jeweils in der geltenden Fassung. Zur Erfüllung ist der 

Wasser- und Bodenverband Nuthe-Nieplitz als Körperschaft des öffentlichen Rechts errichtet worden. 

Der Verband dient dem öffentlichen Interesse und dem Nutzen seiner Mitglieder; er verwaltet sich im 

Rahmen der Gesetze selbst. Die Pflichtaufgaben des Verbandes sind satzungsmäßig wie folgt geregelt: 

 

• die Unterhaltung der Gewässer II. Ordnung gemäß § 79 Absatz 1 Satz 1 Nummer 2 

BbgWG und die Erstellung von Gewässerunterhaltungsplänen gemäß § 78 Absatz 2 

BbgWG hierfür, 

• Ausgleichsmaßnahmen an Gewässern II. Ordnung, bei nachteiliger Veränderung der 

Wasserführung gemäß § 77 BbgWG, 

• die Durchführung der Unterhaltung der im Verbandsgebiet gelegenen Gewässer I. 

Ordnung gemäß § 79 Absatz 1 Satz 3 BbgWG und die Erstellung von 

Gewässerunterhaltungsplänen gemäß § 78 Absatz 2 BbgWG hierfür, 

• die Durchführung der Unterhaltung der Hochwasserschutzanlagen gemäß § 97 Absatz 3 

BbgWG, 

• die dem Verband auf der Grundlage des § 126 Absatz 3 Satz 4 BbgWG durch 

Rechtsverordnung übertragenen Aufgaben. 

  

Dienststelle Verwaltung 

Bearbeiter Si/Ri 

Telefon 033731-13626 

Fax 033731-13628 

E-Mail1 verwaltung@wbvnuthe.de 

Unser Zeichen 0203-25_FNP 2040 

Ihr Zeichen  

Datum 02.05.2025 

  

 



 

Das Verbandsgebiet (§ 6 WVG) umfasst das Einzugsgebiet der Nuthe, des Teltowkanals und des 

Zahna in Brandenburg. Flächen der Gewässer I. Ordnung sind vom Verbandsgebiet ausgenommen.  

Die Kommunen Potsdam, Nuthetal, Michendorf, Stahnsdorf, Ludwigsfelde, Trebbin, Nuthe-Urstromtal, 

Luckenwalde, Treuenbrietzen, Baruth, Beelitz, Brück, Jüterbog, Niedergörsdorf, Niederer Fläming u.a. 

sind Mitglied im Wasser- und Bodenverband.  

 

 

Im Zuge der Aufforderung zur Stellungnahme geben wir für den Wasser- und Bodenverband 

Nuthe-Nieplitz folgende Stellungnahme ab. 

 
 
Zum Beteiligungsverfahren geben wir folgende Stellungnahme ab: 
 

1. An allen Gewässern ist nach § 38 WHG ein Gewässerrandstreifen im Außenbereich 
von 5 m Breite freizuhalten. Die Breite gilt jeweils auf beiden Seiten des Gewässers. 
Der Gewässerrandstreifen bemisst sich ab der Linie des Mittelwasserstandes, bei 
Gewässern mit ausgeprägter Böschungsoberkante ab der Böschungsoberkante. Das 
Neuanpflanzen von nicht standortgerechten Bäumen und Sträuchern, der Umgang mit 
wassergefährdenden Stoffen und die nicht nur zeitweise Ablagerung von Gegen-
ständen sind u.a. im Gewässerrandstreifen verboten. 

 
2. Gewässerrandstreifen innerhalb im Zusammenhang bebauter Ortsteile werden nach 

§ 38 Abs. 3 WHG durch die zuständige Behörde mit einer angemessenen Breite 
festgesetzt und sollte eine Breite von 5 m betragen. Der Zugang für Maschinentechnik 
z.B. Traktor muss am gesamten Gewässer gewährleistet bleiben. 

 
3. Nach § 41 Abs. 2 sind Handlungen zu unterlassen, die die Unterhaltung unmöglich 

machen oder wesentlich erschweren würden. 
 

4. Aufgrund der zunehmenden Witterungsextreme wird empfohlen, festgesetzte 
Überschwemmungsgebiete im Sinne § 76 Absatz 2 Wasserhaushaltsgesetz nach-
richtlich zu übernehmen. Noch nicht festgesetzte Überschwemmungsgebiete im Sinne 
des § 76 Absatz 3 des Wasserhaushaltsgesetzes sowie als Risikogebiete im Sinne 
des § 73 Absatz 1 Satz 1 des Wasserhaushaltsgesetzes bestimmte Gebiete sollten im 
Flächennutzungsplan vermerkt werden. 

 
5. Neueinleitungen von Niederschlagswasser von Straßen, befestigten Flächen, Bauten, 

etc. in Oberflächengewässer bedürfen einer Erlaubnis. Hierfür ist eine gesonderte 
Stellungnahme einzuholen. Die UWB ist Erlaubnisgeber.  

 
6. Neueinleitungen von Wasser in ein Gewässer bedürfen ebenfalls einer Erlaubnis. 

Hierfür ist eine gesonderte Stellungnahme einzuholen. Die UWB ist Erlaubnisgeber. 
Der Gewässerausbau bedarf der Planfeststellung. 

 
7. Bestehende Zufahrten, Durchfahrten, Zugänge, Zuwegungen, etc. für die Gewässer-

unterhaltung sind zu erhalten. Bei Neuanlagen bzw. Umbauten sind Art und Weise der 
Ausführung auf folgende Fahrzeuge abzustellen: Traktoren mit Anbaugeräten bis 17 t, 
Ketten- und Mobilbagger bis 22 t Gesamtgewicht. 

 
 
 
Dieses Schreiben wurde maschinell erstellt und ist ohne Unterschrift gültig. 


